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Wohnungseigentumsrecht

Der Anspruch einer Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, von einem Sondereigentü-
mer eines Kellerraums Unterlassung der 
zweckwidrigen Nutzung zu verlangen, un-
terliegt der dreijährigen Verjährung. Wird 
ein Kellerraum ununterbrochen zu Wohn-
zwecken vermietet, liegt keine sich wieder-
holende gleichartige Störung, sondern eine 
fortdauernd Beeinträchtigung vor, die auf 
ein- und derselben Handlung beruht. 

Nach Auffassung des Landgerichts (LG) 
Saarbrücken hat die Duldung einer zweck-
widrigen Nutzung eines Kellerraums zu 
Wohnzwecken durch die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft über mehr als zehn 
Jahre die Konsequenz, dass ein diesbe-
züglicher Unterlassungsanspruch dann 
verjährt ist. 

Die Antragsgegner erwarben Sonderei-
gentum an einem Kellerraum. Auch in der 
Teilungserklärung wurde dieser als Raum 
im Kellergeschoss bezeichnet, er war je-
doch schon vor dem Erwerb zu Wohnzwe-
cken vermietet. Später wurde dieser Raum 
immer wieder als Wohnung bezeichnet 
und auch bei der Umlage der anteiligen 
Verwaltervergütung mit einbezogen. Die 

Nutzung eines Kellers zu Wohnzwecken 
Wohnungseigentümergemeinschaft be-
antragte dennoch die Unterlassung der 
Nutzung des Raums im Kellergeschoss 
als Wohnung und forderte die Kündigung 
des entsprechenden Mietvertrags. Die 
Antragsgegner trugen vor, Wohnungsei-
gentümer, Verwalter und sie selbst seien 
davon ausgegangen, dass der Raum zu 
Wohnzwecken vermietbar sei.

Dennoch bejahten die Richter dem Grun-
de nach einen Unterlassungsanspruch der 
Eigentümergemeinschaft. Die Teilungser-
klärung stelle in Verbindung mit dem Auf-
teilungsplan eine Zweckbestimmung mit 
Vereinbarungscharakter dar (§ 15 WEG). 
Da als Zweck die Nutzung als Keller vor-
gesehen war, scheide eine Wohnnutzung 
wegen intensiverer Nutzung aus und die 
von der Zweckbestimmung abweichende 
Nutzung begründe im Regelfall einen Un-
terlassungsanspruch nach § 1006 BGB.

Diesen Unterlassungsanspruch sah das 
Gericht aber hier als verjährt an. Es gilt 
die regelmäßige Verjährungsfrist von drei 
Jahren ab Ende des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger 
davon Kenntnis hat.

Bereits seit 1996 wurde der Raum zu 
Wohnzwecken vermietet. Die Fortdauer 
dieser Beeinträchtigung führe nicht dazu, 
dass immer wieder neue Unterlassungs-
ansprüche entstehen, da sonst faktisch 
nie Verjährung eintreten könnte. Auch 
zwischenzeitliche Mieterwechsel haben 
keinen Einfluss auf den Lauf der Verjäh-
rungsfrist, da unabhängig vom Partei-
wechsel der Unterlassungsanspruch stets 
derselbe bleibt.

Weil schon im Wirtschaftsplan 1996 der 
Kellerraum als Wohnung bezeichnet wur-
de, ist seitdem auch von einer Kenntnis 
des Verwalters auszugehen. Die Kenntnis 
des Verwalters wird der Eigentümerge-
meinschaft zugerechnet (Urteil des LG 
Saarbrücken vom 24.10.2008, Az.: 5 T 
48/08). 

Anmerkung

Über die Verjährung hinaus nahm das LG 
Saarbrücken vorliegend auch die Verwir-
kung des Unterlassungsanspruchs an. 
Hierzu machte das Gericht weitere sehr 
detaillierte Ausführungen. �

Herausgabepflicht ehemaliger Aufsichtsratsmitglieder

Gesellschaftsrecht

Eine Regelung in der Geschäftsordnung 
einer Aktiengesellschaft (AG), nach der 
ausscheidende Organmitglieder die 
ihnen im Rahmen ihrer Amtstätigkeit 
überlassenen Geschäftsunterlagen zu-
rückzugeben haben, begegnet keinen 
Bedenken.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 
Beschluss vom 7. Juli 2008 entschieden, 
dass ausscheidende Organmitglieder 
die ihnen im Rahmen ihrer Amtstätig-
keit überlassenen Gesellschaftsunter-
lagen zurückzugeben haben und eine 
entsprechende Regelung in der Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrates einer 
AG zulässig ist.

Die Richter führen aus, dass Organmit-
glieder nach § 675 i. V. mit §§ 666 und 
667 BGB verpflichtet seien, nach Been-
digung der Amtszeit Auskunft über die 
in ihren Besitz gelangten Unterlagen der 
Gesellschaft zu erteilen und diese an-
schließend herauszugeben.

Ein Unternehmen hat nach dem Be-
schluss des BGH ein berechtigtes In-
teresse daran, dass seine Dokumente 
bzw. Kopien nicht bei ausgeschiedenen 
Organmitgliedern verbleiben, da sie so in 
unbefugte Hände geraten können. Dabei 
geht es nicht nur um geheimhaltungs-
bedürftige, sondern auch um sonstige 
Unterlagen, die aus gegebenem Anlass 

einzeln oder in ihrer Zusammenstellung 
eine im Vorhinein nicht abzuschätzende 
Bedeutung erlangen können (Beschluss 
des BGH vom 07.07.2008, Az.: II ZR 
71/07, www.bundesgerichtshof.de).

Anmerkung

Der BGH hat mit dieser Entscheidung 
seine gefestigte Rechtsprechung zur 
Herausgabepflicht von ehemaligen Vor-
standsmitgliedern und Geschäftsführen 
auch inhaltsgleich auf Aufsichtsratsmit-
glieder übertragen. Auch wenn es sich 
im entschiedenen Fall um eine AG han-
delt, dürften die Grundsätze so auch für 
andere Gesellschaftsformen gelten.
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Mietrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil 
vom 11. März 2009 entschieden, dass es für 
ein ordnungsgemäßes Mieterhöhungsver-
langen nicht erforderlich ist, den Mietspiegel 
beizufügen, wenn dieser im Kundencenter 
des Vermieters eingesehen werden kann. 

Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung 
der Klägerin in Wiesbaden. Mit Schreiben 
vom 25. April 2006 verlangte die Vermiete-
rin von den Beklagten die Zustimmung zur 
Erhöhung der Grundmiete von 374,50 Euro 
auf 407,54 Euro (= 6,74 Euro/m²). Zur Be-
gründung des Erhöhungsverlangens berief 
sie sich unter Erläuterung der begehrten 
Mieterhöhung auf den Mietpreisspiegel 
der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Ver-
mieterin wies im Mieterhöhungsverlangen 
darauf hin, dass der Mietspiegel unter ande-
rem beim Mieterschutzverein in Wiesbaden 
erhältlich sei und in ihrem Kundencen-
ter eingesehen werden könne. Die Mieter 
stimmten der Mieterhöhung nicht zu. 

Das Amtsgericht hat zunächst die auf Zu-
stimmung zur Mieterhöhung gerichtete 

Keine Pflicht zur Beifügung eines Mietspiegels
Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht 
hat die dagegen gerichtete Berufung der 
Vermieterin zurückgewiesen. Die Revi-
sion hatte schließlich Erfolg. Sie führte 
zur Aufhebung des Berufungsurteils und 
Zurückverweisung an das Berufungsge-
richt. 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist die 
Beifügung des Mietspiegels zur ordnungs-
gemäßen Begründung des Mieterhöhungs-
verlangens nicht erforderlich, wenn dieser 
allgemein zugänglich ist. In einem solchen 
Fall ist es dem Mieter zumutbar, zur Prü-
fung der Angaben des Vermieters auf den 
ohne Weiteres zugänglichen Mietspiegel 
zuzugreifen. Nichts anderes gilt, wenn die 
Einsichtnahme in den Mietspiegel wie im 
hier zu entscheidenden Fall im Kundencen-
ter des Vermieters gewährleistet ist. Die 
Beifügung des Mietspiegels ist auch nicht 
deswegen erforderlich, um eine rechtliche 
Beratung des Mieters – etwa durch einen 
Rechtsanwalt – zu ermöglichen, weil des-
sen Kenntnis von dem Inhalt des Mietspie-
gels vorausgesetzt werden kann.

Das Berufungsgericht wird nunmehr fest-
zustellen haben, ob das Mieterhöhungs-
verlangen materiell berechtigt ist (Urteil 
des BGH vom 11.03.2009, Az.: VIII ZR 
74/08, www.bundesgerichtshof.de).

Anmerkung

Mit diesem, für die Wohnungsunterneh-
men erfreulichen Urteil hat der BGH die 
seit Langem umstrittene Frage zugunsten 
der Vermieter entschieden, wann einem 
Mieterhöhungsverlagen, das sich zur Be- 
gründung auf einen Mietspiegel be-
zieht, ein solcher beizufügen ist. Dies ist  
nach diesem Urteil jedenfalls dann nicht 
erforderlich, wenn der Mietspiegel in 
der Geschäftsstelle des Wohnungsunter-
nehmens allgemein zugänglich gemacht 
wird.

Wohnungsunternehmen, die sich darauf 
stützen möchten, sollten die Mieter künf-
tig im Mieterhöhungsanschreiben auf 
diese Möglichkeit ausdrücklich hinwei-
sen.�

Nachschusspflicht von ausgeschiedenen Mitgliedern 

Genossenschaftsrecht

Bei der Ermittlung einer Nachschuss-
pflicht von ausgeschiedenen Genossen-
schaftsmitgliedern ist die Handelsbilanz 
maßgeblich. Die stillen Reserven der 
Genossenschaft sind bei dem Vergleich 
von Vermögen und Schulden nicht zu 
berücksichtigen.

In dem, dem Urteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) vom 13. Oktober 2008 
zugrunde liegenden Fall nahm eine 
Baugenossenschaft ausgeschiedene 
Genossenschaftsmitglieder auf Zahlung 
eines Nachschusses in Anspruch. Bei 
der Ermittlung der Nachschusspflicht, 
auf die sich die Genossenschaft be-
rufen hat, wurde das Vermögen der 
Genossenschaft mit ihren Schulden 
verglichen. Hatte die Genossenschaft 

mehr Schulden als Vermögen, muss-
ten die Beklagten als ausgeschiedene 
Genossen einen Anteil am Fehlbetrag 
übernehmen.

Die Parteien stritten im Wesentlichen 
darüber, ob die Genossenschaft bei 
diesem Vergleich ihr Vermögen mit 
seinem Marktwert einstellen, also ihre 
stillen Reserven auflösen muss. Diese 
Ansicht vertraten die ausgeschiedenen 
Mitglieder, die sich rechnerisch auf 
den Standpunkt stellten, dass zunächst 
das Vermögen der Genossenschaft 
„versilbert“ werden müsste. Die Ge-
nossenschaft wollte dagegen bei der 
Berechnung von den Abschreibungen 
profitieren und damit schneller zu einer 
Nachschusspflicht kommen.

Der BGH gab im Einklang mit den 
Vorinstanzen der Genossenschaft Recht 
und entschied, dass bei der Ermittlung 
einer Nachschusspflicht für die aus-
geschiedenen Mitglieder die Handels-
bilanz maßgeblich sei und die stillen 
Reserven der Genossenschaft bei dem 
Vergleich von Vermögen und Schulden 
nicht zu berücksichtigen sind.

§ 73 Abs. 2 Satz 4 GenG wolle nicht nur 
den Bestand der Genossenschaft beson-
ders weitgehend schützen. Die Vorschrift 
ziele – im Interesse eines vorsorgenden 
Gläubigerschutzes – auch darauf ab, die 
Flucht aus der Genossenschaft kurz vor 
Eintritt der Insolvenz zu verhindern (Ur-
teil des BGH vom 13.10.2008, Az.: II ZR 
227/07, www.bundesgerichtshof.de).
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Wohnraummietrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil 
vom 4. März 2009 entschieden, dass der 
Mieter verpflichtet ist, bauliche Maßnahmen 
zu dulden, die der Vermieter aufgrund einer 
behördlichen Anordnung oder rechtlichen 
Verpflichtung durchzuführen hat. 

Dies soll auch für den Fall gelten, dass es 
sich nicht um Maßnahmen zur Verbes-
serung der Mietsache im Sinne von § 554 
Abs. 2 BGB handelt.

Im vorliegenden Fall stellte der Bezirks-
schornsteinfeger in einem Mehrfamilien-
haus fest, dass die Gaseinzelöfen in den 
Wohnungen nicht die Abgasgrenzwerte 
einhielten. Das zuständige Umweltamt 
forderte den Vermieter auf, für Abhilfe 
zu sorgen und eine neue Heizungsanla-
ge einzubauen. Der Vermieter entschloss 
sich zum Einbau einer Zentralheizungs-
anlage.

Die beklagten Mieter lehnten die schrift-
lich für die Zeit vom 5. bis 9. Dezember 
angekündigten Arbeiten zum Anschluss 
ihrer Wohnung an die Heizungsanlage ab. 
Mit weiterem Schreiben vom 2. Juni 2006 
erbat der Vermieter bei den beklagten Mie-
tern vergeblich Zutritt für die Verlegung 
der Heizungsrohre zum Anschluss der 

Duldungspflicht des Mieters 
bei behördlich  
angeordneten Maßnahmen 

Wohnung an die neue Heizungsanlage 
am 19. Juni 2006. Auch der im August 
2006 geäußerten Bitte, einen ihnen ge-
nehmen Termin für den Einbau der Steig-
leitungen zu benennen, kamen die Mieter 
nicht nach. 

Zwischenzeitlich hatte die Umweltbehör-
de der Klägerin einen Bußgeldbescheid 
für den Fall angedroht, dass der Anschluss 
der Wohnungen im Erdgeschoss und im 
zweiten Obergeschoss an die Zentralhei-
zung nicht unverzüglich erfolge. Darauf-
hin klagte der Vermieter auf Duldung des 
Einbaus der Steigleitungen.

Der BGH entschied, dass bauliche Maß-
nahmen, die der Vermieter aufgrund be-
hördlicher Anordnung in der Mietwoh-
nung durchzuführen hat, nicht unter die 
in § 554 Abs. 2 BGB aufgeführten Maß-
nahmen fallen und daher auch nicht den 
formellen Anforderungen der Mitteilungs-
pflichten nach § 554 Abs. 3 BGB unterlie-
gen. Eine Duldungspflicht des Mieters 
ergibt sich in solchen Fällen aus § 242 
BGB. Die Anforderungen an die Ankün-
digung richten sich in einem solchen Fall 
nach den konkreten Umständen unter 
Berücksichtigung der Dringlichkeit und 
des Umfangs der Maßnahme, wobei auch 
der Mieter seinerseits verpflichtet ist, an 
einer zeitnahen Terminabstimmung mit-
zuwirken.

Der Vermieter hatte dem Mieter hier einen 
Grundriss übersandt, aus dem sich die 
Lage der einzubauenden Steigleitungen 
genau ergab, und dem Mieter, nachdem 
dieser den zunächst angesetzten Terminen 
widersprochen hatte, die Möglichkeit ein-
geräumt, selbst einen Termin zu benen-
nen. Dem war der Mieter in dem Zeitraum 
von fast einem Jahr bis zur Klageerhebung 
nicht nachgekommen. Damit hatte der 
Vermieter alles ihm Mögliche getan, um 
die Mieterbelange zu wahren (Urteil des 
BGH vom 04.03.2009, Az.: VIII ZR 
110/08, www.bundesgerichtshof.de).�
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 
Urteil vom 19. November 2008 erneut 
zu den Abgrenzungskriterien von 
formeller und materieller Wirksamkeit 
von Betriebskostenabrechnungen 
Stellung bezogen.

Dabei hat der BGH Leitsätze auf-
gestellt. Die Abgrenzung zwischen 
formeller Wirksamkeit einer Betriebs-
kostenabrechnung gemäß § 556 BGB 
einerseits und deren inhaltlicher 
Richtigkeit andererseits richtet sich 
danach, ob der durchschnittliche 
Mieter in der Lage ist, die Art des 
Verteilerschlüssels der einzelnen 
Kostenpositionen zu erkennen und 
den auf ihn entfallenden Anteil an 
den Gesamtkosten rechnerisch nach-
zuprüfen (formelle Wirksamkeit). 
Ob die abgerechneten Positionen 
dem Ansatz und der Höhe nach zu 
Recht bestehen oder sonstige Mängel 
der Abrechnung vorliegen, etwa ein 
falscher Anteil an den Gesamtkosten 
zugrunde gelegt wird, betrifft die in-
haltliche Richtigkeit der Betriebskos-
tenabrechnung. Allgemein verständ-
liche Verteilungsmaßstäbe bedürfen 
keiner Erläuterung (Urteil des BGH 
vom 19.11.2008, Az.: VIII ZR 295/07, 
www. bundesgerichtshof.de).

Anmerkung

Die Frage, ob Mängel in der Betriebs-
kostenabrechnung deren formelle 
oder materielle Wirksamkeit berüh-
ren, ist für die Mietparteien von gro-
ßer Bedeutung.

Eine formell unwirksame Abrech-
nung wird so behandelt als wäre sie 
gar nicht erstellt worden. Weitere 
Auswirkungen hat die Abgrenzung 
unter anderem auf die Heilungsmög-
lichkeit von (materiellen) Mängeln, 
auf die Einspruchsfrist für den Mie-
ter und auf die Nachforderungsmög-
lichkeit des Vermieters.

Wirksamkeit einer 
Betriebskosten­

abrechnung 

Betriebskostenrecht
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Ausgangssituation

Die noch junge Stadt Espelkamp mit rund 
26.000 Einwohnern weist stadtentwick-
lungsgeschichtlich eine heterogene Bevöl-
kerungsstruktur auf.

Zu Beginn der Besiedlung des Stadtge-
biets bestand die Bevölkerung nach dem 
Zweiten Weltkrieg überwiegend aus Ver-
triebenen und Flüchtlingen. Zur Zeit des 
so genannten Wirtschaftswunders kamen 
zusätzlich Gastarbeiter, vorwiegend aus 
Griechenland, Italien, dem ehemaligen 
Jugoslawien und der Türkei, nach Espel-
kamp. Beginnend in den siebziger Jahren, 

von seniorengerechten Wohnungen und 
erhebliche Modernisierungen. 

Umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahmen

Seit Mitte 2007 wirken sich diese umfang-
reichen Modernisierungsmaßnahmen po-
sitiv auf die Vermietungssituation aus.

„Mit abtapezierten Räumen, muffigen Bä-
dern und uralten PVC-Bodenbeläge aus 
den fünfziger Jahren ließen sich heute 
keine neuen Mieter mehr gewinnen“, sagt 
Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt. Neue 
Mieter mussten aber gewonnen werden, 
um dem stetigen Rückgang der Wohnungs-
nachfrage in Espelkamp zu begegnen. Als 
potenzielle Zielgruppen sollten vor allem 
junge Paare, Familien oder Singles ange-
sprochen werden.

Darüber hinaus wird sehr erfolgreich den 
Personalabteilungen der örtlichen Industrie 
ein Relocation-Service für neue Mitarbeiter 
angeboten.

In enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb 
entwickelte der Geschäftsführer die drei 
unterschiedlichen Wohnungskategorien: 
Smart, Ideal und Premium. Je nach Wohn-
typ wurden hochwertige Ausstattungsmerk-
male festgelegt, wie moderne Küchen und 
Bäder, zeitgemäße Fußbodenbeläge und 
optimierte Grundrisse. 

Begleitung durch Werbemaßnahmen

Um die umfangreichen Modernisierungs-
maßnahmen in einen tatsächlichen Ver-
mietungserfolg zu überführen, begleitete 

verstärkt in den achtziger und neunziger 
Jahren ließen sich viele deutschstämmige 
Spätaussiedler nieder. Diese Gruppe stellt 
heute neben den türkisch- und kurdisch-
stämmigen Einwohnern und den Nach-
kriegssiedlerfamilien einen wesentlichen 
Anteil der Stadtbevölkerung dar. 

Eine enge Verknüpfung mit der Siedlungs-
entwicklung hat die Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp GmbH. Sie wurde am 4. Okto-
ber 1949 vom Land Nordrhein-Westfalen, 
dem Diakonischen Werk und der Evange-
lischen Kirche in Westfalen gegründet und 
war Träger des Gesamtaufbaus. 

60 Jahre später zeichnen sich auch in 
der Stadt Espelkamp krisenhafte Entwick-
lungen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen 
und demographischen Strukturen ab, die 
die Aufbaugemeinschaft Espelkamp vor 
neue große Herausforderungen stellen.

Größter Wohnungsanbieter  
in der Stadt 

Mit einem Anteil von 85 Prozent des 
Mietwohnungsmarkts verfügt die Auf-
baugemeinschaft Espelkamp über eine 
ausgeprägte „Handlungsmasse“ zur Ver-
änderung. Das Unternehmen erkennt dies 
als Chance und ergreift einen Mix von 
wohnungswirtschaftlichen Maßnahmen, 
die im Laufe von drei bis vier Jahren ihre 
positiven Wirkungen entfalten.

Notwendige bestandsreduzierende Maß-
nahmen wie ersatzloser Abriss mehrge-
schossiger Wohnanlagen der siebziger 
Jahre und Verkauf von Streubesitz wur-
den ebenso umgesetzt wie der Neubau 

Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH, Espelkamp

Aufbruchstimmung in einer kleinen Stadt

Mit einem abgestimmten ganzheitlichen Konzept von Maßnahmen in den Wohn-

quartieren und einem neuen Personalführungskonzept im Unternehmen hat die 

Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH in den letzten vier Jahren Akzente in der 

Stadtentwicklung Espelkamps gesetzt. 

Mit Großbannern an den Fassaden wirbt die 
Aufbaugemeinschaft für ihr Wohnungsangebot.
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Farbkonzept mit Strategie

Ein weiterer Baustein des Maßnahmen-
mixes besteht aus einem strategisch 
eingesetzten Farbkonzept. Den Anfang 
machte der Anstrich von Fensterläden an 
hochfrequentierten Straßen, ein Anstrich 
in reinen, leuchtenden Farben, um end-
lich einen Schlussstrich unter das mono-
tone Grau und Beige der Vergangenheit 
zu ziehen.

In Beständen mit einer funktional nüch-
ternen Architektur wurden gezielt flächen- 
auflösende Formen und warme Farben 

kontrastierend zu 
kaltfarbigen Flä-
chen eingesetzt, 
um mehr Leben 
und Spannung in 
die Wohnquartiere 
zu bringen.

Mittlerweile hat die 
gesamte Stadt einen 
Imageerneuerungs-
prozess eingeleitet. 
Der aktuelle Stadt-
image-Slogan „Hier 
geht was”, geht vor 
allem auf die Initi-
ative der Aufbauge-
meinschaft zurück. 
Auch die Stadtver-
waltung bekennt 

sich mittlerweile zur Farbe. Unter reger 
Beteiligung der privaten Eigentümer hat 
sie ein innerstädtisches Farbkonzept er-
stellen lassen. 

Neue Gesprächskultur

Den ersten Baustein im Mix der Maßnah-
men, eine neue Gesprächskultur, hatte 
Hans-Jörg Schmidt 2005 als neuer Ge-
schäftsführer eingeführt. Intern wurden 
die Ebenen besser vernetzt und die Kom-

munikation mit den Mietern, der Stadt 
und der Privatwirtschaft verbessert. 

Vertreter der Stadt Espelkamp und des 
Wohnungsunternehmens treffen sich jetzt 
regelmäßig, um die Entwicklung von Es-
pelkamp im Sinne einer guten öffentlich-
privaten Partnerschaft voranzutreiben. 
Stärke-und-Schwäche-Analysen und vier-
mal jährlich durchgeführte Trainings, um 
gegenüber den Kunden situationsgerecht 
auftreten zu können, motivieren beispiels-
weise die Mitarbeiter der operativen Ebe-
ne, ihre Ziele zu erreichen

Um die Kommunikation mit den Mietern 
während der Modernisierungsarbeiten zu 
verbessern, wurden beispielsweise regel-
mäßige Sprechstunden vor Ort eingeführt. 
Auch bei den vielen aktuellen Maßnahmen 
zur Wohnumfeldverbesserung können die 
Mieter ihre Wünsche einbringen. Begehrt 
sind z. B. Fahrradhäuschen oder Spielge-
legenheiten.

Espelkamp wurde nach dem städtebau-
lichen Leitbild der Stadtlandschaft ent-
wickelt und bietet mit seinen großen zu-
sammenhängenden Grünzügen bis in die 
Innenstadt hinein ideale Bedingungen für 
die Freizeit von jung und alt.

Fazit

Aus Sicht von Geschäftsführer Hans-Jörg 
Schmidt liegt der Erfolg in der Wechselwir-
kung aller Aktivitäten: „Anhebung der Woh-
nungsstandards, passende Werbung, dienst-
leistungsorientiertes Handeln der Mitarbei-
ter und die konsequente Umsetzung der 
Portfoliostrategien – alles zusammen ergibt, 
dass der vermietbare Leerstand von acht 
Prozent 2005 auf 3,5 Prozent 2008 gesun-
ken ist, dass die Fluktuation deutlich zu-
rückgeht und dass im laufenden Jahr mehr 
als 30 Prozent neue Erstmieter gewonnen 
werden konnten als im Vorjahr.“�

die Aufbaugemeinschaft ihre Bauaktivi-
täten mit speziellen Werbekampagnen, die 
jeweils eine Hauptbotschaft trugen.

So wurden beispielsweise die neuen Stan-
dards der modernisierten Wohnung mit pro-
vokanten Slogans beworben. Sprüche wie 
„Mit uns gehen Sie garantiert baden”, „Bei 
uns wird Komfort mit Füssen getreten” oder 
„Neuen Mietern kleben wir erst mal eine” 
sollten die gehobenen Ausstattungsmerk-
male der Wohnungen transportieren. Beste-
hende Vorurteile gegen sozialen Wohnungs-
bau sollten abgebaut und über die neuen 
Wohnstandards sollte informiert werden.

In einem nächsten Schritt wurde die Kam-
pagne zu einer so genannten „Testimonial“-
Kampagne weiterentwickelt. In der Über-
zeugung, dass ein zufriedener und ein 
authentischer Kunde am besten für ein Pro-
dukt werben kann, halten echte Mieter aller 
Altersgruppen einen symbolischen Woh-
nungsschlüssel in die Kamera, der Slogan 
ist auf den stolzen Ausruf „Meine!” redu-
ziert. Die Kampagne ist auf der Homepage 
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp unter 
www.aufbau-espelkamp.de zu besichtigen. 

Hier ist Farbe im Spiel: Modernisierungen in der Isenstedter Straße Ruhezone für Senioren im Wohnpark Mittwald

Kunst im Quartier: Der Kunstleistungskurs des Söderblom- 
Gymnasiums gestaltete die Garagen in der Kantstraße.
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Die Siedlung Riederwald wurde in den 
Jahren 1908 bis 1914 in einem für die Zeit 
hohen Standard mit innenliegenden Bä-
dern und WC-Anlagen für die Arbeiter 
des Frankfurter Osthafens gebaut. Sie 
umfasste damals 61 Gebäude mit rund 
550 kleinen Ein-, Zwei- und Dreizimmer-
wohnungen, etwa 40 Einfamilienhäuser, 
ein Volkshaus und eine Ladenzeile. Die 
Siedlung ist durchgrünt. Jeder Wohnein-
heit war seinerzeit ein kleiner Garten zu-
geordnet worden.

In den 70er-Jahren wurden 17 Gebäude am 
Erlenbruch abgerissen und durch zweck-
mäßige, vielgeschossige Sozialwohnungs-
anlagen ersetzt.

Da für die restliche Siedlung ebenfalls eine 
Neubauplanung vorgesehen war, wurden 
zunächst keine größeren baulichen Maß-
nahmen in der Siedlung durchgeführt. 
Erst als abzusehen war, dass sich diese 
Pläne nicht umsetzen lassen, hat man 
in den 80er-Jahren mit ersten zarten Sa-
nierungsversuchen im Siedlungsgebiet 
begonnen.

π  �Trockenlegung des Keller- und Erdge-
schossmauerwerks,

π  �Erstellung von sechs modernen Drei-
zimmerwohnungen,

π  �Erstellung einer neuen Haustechnik,
π  �Umfangreiche Dämmmaßnahmen,
π  �Denkmalschutzgerechte Sanierung der 

Fassade und des Daches.

Das Gebäude hat sechs Wohneinheiten 
mit ca. 380 m² Wohnfläche. Zu jeder Woh-
nung gehört ein großzügiger Keller- und 
Speicherraum. Das Gebäude hat einen 
Primärenergiebedarf von 426 kWh/m².

Die Umsetzung

In Zusammenarbeit mit dem Denkmal-
amt und dem Energiereferat der Stadt 
Frankfurt auf der einen Seite sowie der 
Genossenschaft als Eigentümerin auf 
der anderen Seite entstand ein durch die 
KfW förderfähiges Energieeinsparsanie-
rungskonzept, das den Anforderungen 
des Denkmalschutzes gerecht wurde. Die 
Arbeit des Energiereferats war kostenfrei.

Die Planung und Ausschreibung der Maß-
nahme erfolgte dann in Eigenleistung der 
Technischen Abteilung des VBS in der 
zweiten Jahreshälfte 2007. Die Maßnahme 
wurde Ende 2007 in den Gremien des 
VBS beschlossen und in Einzelgewerken 
vergeben.

Im März 2008 begannen die Baumaß-
nahmen mit der Trockenlegung des Kel-
ler- und Erdgeschossmauerwerks. Hierfür 

Von der Stadt Frankfurt wurde 2004 eine 
Erhaltungssatzung und 2006 der Denk-
malschutz für die westliche Riederwald-
siedlung beschlossen.

Die Aufgabe

Der VBS und die Stadt arbeiten eng zusam-
men, um einerseits dem Denkmalschutz 
und andererseits dem energetischen 
Anspruch auf Neubauniveau gerecht zu 
werden. Hier gilt es, die entsprechenden 
Lösungen in einem wirtschaftlich vernünf-
tigen Rahmen zu finden.

Die Vorgabe der Genossenschaft auf Er-
reichung eines Primärenergiebedarfs von 
95 kWh/m² ist einerseits dem Förderpro-
gramm der KfW und andererseits dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz der Genos-
senschaftsmitglieder geschuldet.

Ein vollmodernisiertes, denkmalgeschütztes 
Gebäude soll einen gleich guten Energiebe-
darfswert haben wie ein nicht denkmalge-
schütztes Objekt. Um dies zu erreichen, galt 
es, die Anforderungen des Denkmalamts 
und des Energiereferats der Stadt Frankfurt 
so zu koordinieren, dass ein wirtschaftlich 
tragfähiges Konzept entstehen konnte.

Das Projekt

Das Gebäude Roscherstrasse 1 wurde Mitte 
2007 frei. Der letzte verbliebene Mieter 
zog aus. Eine Neuvermietung hatte man 
schon vor einigen Jahren ausgesetzt, da 
das Gebäude ursprünglich abgerissen wer-
den sollte.

Nun war der Weg für folgende Aufgaben 
frei:

Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG, Frankfurt

Seit einigen Jahren wird die fast 100-jährige Frankfurter Arbeiterwohnsiedlung Riederwald von 

der VBS Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG umfassend saniert. Ziel ist es, ener-

getisch Neubauniveau in den denkmalgeschützten Wohnhäusern zu erreichen.

Denkmalschutz trifft Energieeffizienz 

Eingangsbereich vor der energetischen 
Sanierung
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Die Wohnungen wurden komplett ent-
kernt und mit neuen, zeitgemäßen Grund-
rissen versehen. Der Einbau moderner Bä-
der, Elektroinstallationen und Wohnungs-
türen sowie die Herrichtung von Kellern, 
Speichern, Treppenhaus und Außenanlage 
bildeten den Abschluss.

Die sechs Wohnungen konnten zum  
1. Dezember 2008 an die Bewohner über-
geben werden.

Die Wirtschaftlichkeit

Die Maßnahme wurde mit reinen Bau-
kosten in Höhe von ca. 650.000 Euro 
abgerechnet. Die Baubetreuung in allen 
Leistungsphasen wurde in Eigenleistung 
erbracht. Die KfW finanzierte das Projekt 
mit ca. 210.000 Euro über das Gebäude-
sanierungsprogramm (Neubauniveau) mit 
fünf Prozent Tilgungszuschuss und ca. 
221.000 Euro über das Wohnungssanie-
rungsprogramm (Standard).

Der Rest wurde über Eigenmittel und 
Marktdarlehen abgedeckt. Die Stadt Frank-
furt gibt zu den denkmalgerechten Ausfüh-

Denkmalschutz als Herausforderung – vor und nach der energetischen Sanierung auf Neubaustandard

rungen an Fassade und Dach ca. 52.000 
Euro Zuschuss. Außerdem stellt die Stadt 
weitere Zuschüsse zur Deckung der un-
rentablen Kosten in Höhe von 291.000 
Euro in Aussicht.

Durch diese städtischen Zuschüsse, den 
Einsatz von zinsgünstiger Finanzierung 
und die Erbringung eines hohen Eigen-
leistungsanteils konnte trotz hoher Denk-
malschutzauflagen eine für die Genossen-
schaft wirtschaftlich vernünftige Sanie-
rung durchgeführt werden.

Der VBS konnte so zeigen, dass auch 
die Wohnungswirtschaft in der Lage ist, 
denkmalgeschützte Gebäude in enger Ab-
stimmung mit den Behörden energetisch 
sinnvoll und marktfähig für die Zukunft 
zu sanieren. Die hohe Akzeptanz bei den 
Mitgliedern der Genossenschaft zeigt die 
Tragfähigkeit dieses Konzepts.

Das Ergebnis

Das Projekt ist für den KfW Award 2009 no-
miniert, bei dem Sanierungskonzepte, die ei-
nerseits eine nachhaltige Energieeinsparung 
und andererseits einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit der Gebäudeidentität 
umsetzen, ausgezeichnet werden.

Die Genossenschaft hat gelernt, den Schre-
cken vor dem Denkmalschutz zu verlieren 
und Möglichkeiten gefunden, die energe-
tische Sanierung auch in diesen Denkmä-
lern umzusetzen.

Die Stadt und die Genossenschaft arbeiten 
schon am Konzept für die Umsetzung der 
neuen Anforderungen der in diesem Jahr 
in Kraft tretenden, neuen Energieeinspar-
verordnung 2009. Auch in Zukunft ist 
geplant, Neubauniveau bei Sanierungen 
zu erreichen. Dass die Aufgabe ist lösbar 
ist, zeigt das Projekt Roscherstraße 1.�

wurden das Kellermauerwerk freigelegt, 
die Kanäle erneuert und das Mauerwerk 
vertikal mit einer Dickbettbeschichtung 
und horizontal mit Kunststoffprofilen ge-
dichtet.

Nach der Einrüstung des Gebäudes wur-
den die alten Einscheibenholzfenster 
gegen Denkmalschutzfenster aus Kunst-
stoff mit einem U-Wert von 1,3 ersetzt. 
Ein niedrigerer U-Wert war mit dem 
Denkmalschutz nicht zu vereinbaren. Die 
Holzklappläden wurden entfernt und neue 
Klappläden aus Aluminium angebracht.

Die Fassade wurde mit 50 mm Resolhart-
schaum WLG 0,22 gedämmt und mit 
einem Silikatputz mit Egalisationsanstrich 
versehen. Die maximale Dämmstärke von 
50 mm war eine Auflage des Denkmal-
schutzes, um den Charakter der Fassade 
nicht zu zerstören. Aus diesem Grund 
musste auf das Material mit dem nied-
rigsten Wärmedurchlass, das am Markt 
erhältlich ist, zurückgegriffen werden.

Die Farbbemusterung von Fassade und 
Holzwerk erfolgte über ein Farbanalyselabor 
und orientierte sich an dem ursprünglichen 
Farbkonzept bei Erstellung. Der Klinkerso-
ckel wurde mit gedämmt und mit Flachver-
blendern im wilden Verband nachgebildet.

Die oberste Geschossdecke wurde mit 160 
mm und die Kellerdecke mit 50 mm Styro-
por WLG 0,35 gedämmt. Das wunderschöne 
Dach wurde mit Naturschiefer in altdeut-
scher Deckung neu eingedeckt. Dachschrä-
gen im Bereich des beheizten Wohnraums 
wurden umfangreich gedämmt.

Das Gebäude wird mit einer gasgefeuerten 
Brennwertheizung mit zentraler Warm-
wasserbereitung betrieben. Der Einsatz 
von regenerativen Energieformen war aus 
Denkmalschutzgründen nicht möglich.

Eingangsbereich nach der energetischen 
Sanierung
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Änderungen ab 2010 

Abgeltungsteuer bei Genossenschaften

Im Zusammenhang mit der Einführung 
der Abgeltungsteuer wurde auch das 
Sammelantragsverfahren von Genos-
senschaften beim örtlichen Finanzamt 
ab 2009 abgeschafft. Das neue Sam-
melantragsverfahren beim Bundes-
zentralamt ist sehr zeitaufwändig. Das 
Jahressteuergesetz 2009 bringt eine 
Veränderung des Sammelantragsver-
fahrens ab 2010.

§ 44 b Abs. 1 Satz 1 und § 45 b Abs. 1 
Satz 1 EStG wurden dahingehend ge-
ändert, dass für Zuflüsse nach dem 
31. Dezember 2009 keine Erstattung 
der einbehaltenen und abgeführten 
Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidari-
tätszuschlag) durch das Bundes-
zentralamt für Steuern mehr 
durchgeführt wird, soweit sie 
auf einen Freistellungsauftrag 
gestützt wird. 

Nach der Gesetzesbegründung 
kann ab 2010 ein Erstattungs-
anspruch im Rahmen einer 
Kapitalertragsteueranmeldung 
gegenüber dem Betriebsstättenfi-
nanzamt geltend gemacht bzw. 
mit der Kapitalertragsteuerzahl-
last verrechnet werden.

Bei vorgelegten Nichtveranlagungs- 
bescheinigungen bleibt es bei der Erstat-
tung durch das Bundeszentralamt im 
Wege des Sammelantragsverfahrens.

Wie zukünftig mit Freistellungsauf-
trägen und der § 45 d EStG-Meldung 
zu verfahren ist, wurde vom GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen beim 
Bundesministerium für Finanzen an-
gefragt; eine Antwort liegt noch nicht 
vor.

Registrierung beim Bundeszentral- 
amt für Steuern für Sammelantrags-
verfahren nach § 45 b EStG und 
Mitteilung über tatsächlich frei-
gestellte Beträge nach § 45 d EStG

Das Bundeszentralamt für Steuern 
in Bonn bzw. in Schwedt/Oder hat 

zwischenzeitlich die EDV-technischen 
Voraussetzungen und Verfahrensvor-
schriften zum Sammelantragsverfah-
ren und Mitteilung über tatsächlich 
freigestellte Beträge nach § 45 d EStG 
im Internet unter www.bzst.de/Rubrik 
Kapitalertragsteuerentlastung/Inlän-
dersammelanträge veröffentlicht.

Demnach muss sich jeder Sammelan-
tragsteller / jede Genossenschaft beim 
Bundeszentralamt für Steuern regis-
trieren und eine neue Zulassungs-
nummer beantragen.

Eine gesonderte Registrierung der 
Genossenschaft ist auch notwen-

dig, falls der EDV-Anbieter des 
Dividendenprogramms bereits 
als Kopfstelle registriert ist. 

In diesem Fall ist die Registrie-
rung unter Bezugnahme auf 

die Zulassungsnummer der 
Kopfstelle vorzunehmen (vgl. 
hierzu den Antrag auf (Neu-)
Zulassung des Bundeszen-

tralamts für Steuern). 

Des Weiteren hat das Bundes-
zentralamt für Steuern 

Schwedt/Oder im Internet 
seit Kurzem auch die Rahmen-

bedingungen für die Mitteilung über 
tatsächlich freigestellte Beträge nach 
§ 45 d EStG veröffentlicht (vgl. hierzu 
www.bzst.de/ Rubrik Kontrollverfah-
ren FSA/elektronische Übermittlung 
sowie beiliegende Ausdrucke). Die 
Registrierung erfolgt hier über das 
Elster-Online-Portal des Bundeszen-
tralamts für Steuern unter www.elster-
online.de/bportal/.

Die Möglichkeit der elektronischen 
Übermittlung von Mitteilungen über 
tatsächlich freigestellte Kapitalerträge 
ist seitens des Bundeszentralamts für 
Steuern ab April 2009 geplant.

Davon unabhängig besteht für das 
Sammelantrags- und § 45 d-Verfahren 
weiterhin die Möglichkeit der manuel-
len Erstellung und Abgabe auf Papier 
ohne elektronische Übermittlung.

Einkommensteuer

Durch das erste Konjunkturprogramm vom 
21. Dezember 2008 und durch das so ge-
nannte Familienleistungsgesetz vom 22. 
Dezember 2008 haben sich umfangreiche 
Änderungen bei der Steuerermäßigung nach 
§ 35 a EStG für haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen erge-
ben. Es kommt zu einer Zusammenfassung 
in § 35 a Abs. 2 EStG und zu einer Auswei-
tung der Steuerermäßigung.

Bei einem einheitlichen Fördersatz von 20 
Prozent, höchstens 4.000 Euro p. a., sind 
Aufwendungen (ohne Materialkosten) bis 
zu 20.000 Euro jährlich begünstigt. Der 
Höchstbetrag für die Absetzbarkeit von 
Arbeitskosten der Handwerkerleistungen 
bei Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen am selbst ge-
nutzten Wohneigentum wird auf 1.200 
Euro jährlich (20 Prozent von 6.000 Euro 
Arbeitskosten) verdoppelt.

Steuerermäßigung 
für haushaltsnahe 
Dienstleistungen  
ab 2009

Nähere Informationen im Aufsatz von 
Plenker/Schaffhausen „Steuerermä-
ßigung für haushaltsnahe Beschäf-
tigungsverhältnisse, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleis-
tungen ab 2009“, in: Der Betrieb 2009, 
Seite 191 ff. 

Der entgeltliche Verzicht auf das  
an einem Grundstück eingeräumte 
Ankaufsrecht ist nicht nach § 4 Nr. 9 
Buchst. a UStG steuerfrei, so der 
Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 
3. September 2008 (Az.: XI R 54/07).

Verzicht auf  
Ankaufsrecht

Umsatzsteuer
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Im VM 2/2009 wurde über das  
Urteil des Bundesfinanzhofs zur  
Besteuerung von Anschlussbeiträ-
gen für die Wasserversorgung vom 
8. Oktober 2008 berichtet. Wasser-
Hausanschlüsse sind von den 
Stadtwerken bzw. sonstigen Versor-
gungsträgern mit dem ermäßigten 
Steuersatz von sieben Prozent in 
Rechnung zu stellen.

Für in der Vergangenheit zuviel 
berechnete Umsatzsteuer ist eine 
Erstattung möglich (z. B. im Zu-
sammenhang mit einem Neubau); 
diesbezüglich ist vom Bundesfi-
nanzministerium für April 2009 
ein Anwendungsschreiben ange-
kündigt.

Erstattung wegen 
eines Wasser- 

Hausanschlusses 

UmsatzsteuerKörperschaft- und Gewerbesteuer

Der GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen for-
dert die Abschaffung der Zinsschranke. Die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sei 
in der Wirtschafts- und Finanzkrise durch 
die jetzige Regelung besonders stark be-
lastet.

Der GdW begrüßt die vom Bundesrat in 
seiner Entschließung zum Konjunktur-
paket II geforderte Neuausrichtung der 
Zinsschranke. „Die Zinsschranke in ihrer 
jetzigen Form belastet vor allem größere 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
extrem“, erläuterte dessen Präsident Lutz 
Freitag. Dies verstärke sich angesichts der 
aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, da 
eine Verschlechterung der Zinskonditionen 
automatisch ein schnelleres Greifen der 
Zinsschranke bedeute.

Die so genannte Zinsschrankenregelung 
wurde im Rahmen des Unternehmensteu-
erreformgesetzes 2008 beschlossen und 
gilt seit 2008. Entgegen der ursprüng-
lichen Intention des Gesetzgebers, inter-
national tätige Konzerne daran zu hindern, 
ihre Gewinne durch Steuergestaltungen 

Zinsschranke  
muss abgeschafft werden

in Niedrigsteuerländer zu verlagern, trifft 
die Zinsschranke alle Unternehmen – also 
auch die, die ausschließlich im Inland tätig 
und finanziert sind. Selbst eine Fremd-
finanzierung, die aus betriebswirtschaft-
lich vernünftigen Gründen und nicht aus 
Gründen der Steuergestaltung erfolgt, wird 
stigmatisiert.

Die Unternehmen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft sind von der Zins-
schranke besonders betroffen, weil sie ihre 
wohnungswirtschaftlichen Investitionen 
in hohem Maße fremd finanzieren. Die 
Beschränkung des Abzugs von Zinsaufwen-
dungen bedeutet daher eine wesentliche 
Verschlechterung ihrer Investitions- und 
Finanzierungsbedingungen.

„Eine Abschaffung der Zinsschranke hätte 
daher deutlich positive Effekte für die be-
troffenen Wohnungsunternehmen“, erklär-
te Freitag. Für Unternehmen, die nicht im 
Regelungsfokus des Gesetzgebers standen 
und stehen, müsse die Zinsschranke ersatz-
los gestrichen werden. Der GdW fordert die 
Bundesregierung auf, die Beschlüsse des 
Bundsrats zügig umzusetzen. �

Einkommensteuer

Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements müssen 
spätestens seit dem 1. Januar 2009 die neu-
en vorgeschriebenen Vordrucke für Zuwen-
dungsbestätigungen verwendet werden.

Neue Vordrucke für 
Spenden- 
bescheinigungen 

Ein Muster einer Spendenbescheini-
gung über Mitgliedsbeiträge / Geld- 
bzw. Sachzuwendungen an Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen wird auf Anfrage 
von Jürgen Gnewuch
Tel.: 0211 16998-28
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de  
oder Anke Kirchhof
Tel.: 069 97065-138
E-Mail: anke.kirchhof@vdwsuedwest.de 
zur Verfügung gestellt.

Private Nutzung eines Werkstattwagens

Einkommensteuer

Ein Fahrzeug, das aufgrund seiner ob-
jektiven Beschaffenheit und Einrichtung 
typischerweise so gut wie ausschließ-
lich nur zur Beförderung von Gütern 
bestimmt ist, unterfällt nicht der Be-
wertungsregelung des § 8 Abs. 2 Satz 
2 EStG (Ein-Prozent-Regelung), so der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil 
vom 18. Dezember 2008.

Ob ein Arbeitnehmer ein solches 
Fahrzeug auch für private Zwecke ein-
gesetzt hat, bedarf der Feststellung im 
Einzelnen. Die Feststellungslast obliegt 
dem Finanzamt. Dieses kann sich 

nicht auf den so genannten Beweis 
des ersten Anscheins berufen.

Da die pauschale Bewertung nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG nicht anzu-
wenden ist, entfällt auch die Pflicht 
zur Führung eines Fahrtenbuchs, 
um die Anwendung der Ein-Prozent-
Regelung zu vermeiden. Davon un-
abhängig ist der monatliche Ansatz 
von 0,03 Prozent des Listenpreises 
für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte nach § 8 Abs. 2 
Satz 3 EStG, über den der BFH nicht 
zu entscheiden hatte.
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VM-Gespräch mit Prof. Dr. Günther Ringle

Der Faktor „Vertrauen“  
in Wohnungsgenossenschaften 
In der Vollversammlung der Sparte Woh-
nungsgenossenschaften im VdW Rheinland 
Westfalen im Rahmen des Verbandstags 
2008 in Paderborn hielt Prof. Dr. Günther 
Ringle, Universität Hamburg, Arbeitsbe-
reich Genossenschaftswesen, einen Vor-
trag zum Thema „Der Faktor ,Vertrauen‘ in 
Genossenschaften“. Vor dem Hintergrund 
der Finanzmarktkrise war und ist das The-
ma von besonderer Aktualität. Das VM 
führte darüber ein Gespräch mit Prof. Dr. 
Günther Ringle.

VM: Herr Prof. Ringle, gerade vor dem 
Hintergrund der Finanzmarktkrise kommt 
dem Thema „Vertrauen“ eine herausra-
gende Bedeutung zu. Vertrauen dürfte 
zu einer der wertvollsten Ressourcen der 
Zukunft werden. Welchen Stellenwert hat 
das Thema für die Wohnungsgenossen-
schaften?

Ringle: Vertrauen gehört zum „kulturellen 
Kern“ von Wohnungsgenossenschaften. 
Eine gemeinsame Vertrauensbasis ist sehr 
wichtig, sowohl für die Wohnungsnutzer 
untereinander als auch in deren Bezie-
hung zur Genossenschaft. Und zwar nicht 
nur, weil Wohnen zu den menschlichen 
Grundbedürfnissen zählt.

Wohnungsversorgung durch eine Genos-
senschaft ist auf ihre Mitglieder gerichtet. 
Die auf Nachhaltigkeit ausgelegte Mit-
gliedschaft hat das Potenzial, vertrauens-
bildend zu wirken und nachbarschaftliche 
Beziehungen positiv zu prägen. Je mehr 
die Mitglieder untereinander und ihrer 
Genossenschaft vertrauen, d. h. eine zu-
versichtliche Erwartungshaltung einneh-
men, desto eher stellt sich gegenseitiges 
Verständnis ein und umso erfolgreicher 
gestaltet sich die Zusammenarbeit.

VM: Welche Bedeutung haben Informati-
onen für das Vertrauen bzw. wie abhängig 
ist Vertrauen von Informationen?

Ringle: Im Idealfall eines Handelns unter 
„vollkommener Information“, die absolute 
Sicherheit bietet, wäre Vertrauen bedeu-
tungslos. Doch in der Realität weist der 

vorhandene Informationsstand in aller 
Regel Lücken auf, die sich aus Kosten- und 
Zeitgründen nicht vollständig schließen 
lassen. Vertrauen dient dann zur Kom-
pensation des Informationsmangels. Zwar 
schließt Vertrauen das Risiko ein, Enttäu-
schungen zu erleben, gründet aber in der 
Erwartung von Verlässlichkeit. 

VM: Welche Ebenen 
des Vertrauens sind für 
Wohnungsgenossen-
schaften von besonde-
rer Bedeutung?

Ringle: Von grundsätz-
licher Bedeutung ist 
das Vertrauen der Mit-
glieder in die Attrakti-
vität und Beständigkeit 
des komplexen Bündels 
von Dienstleistungen, 
die eine Wohnungsge-
nossenschaft anbietet, 
das so genannte Leis-
tungsvertrauen. Für 
die Mitglieder wichtige 
Elemente sind dabei Annehmlichkeit der 
Wohngegend und Wohnanlage, preisgüns-
tiges und sicheres Wohnen, aber auch 
bedarfsgerechte Gemeinschaftsanlagen 
und Maßnahmen des Sozialmanagements. 
Vom Leistungsangebot sollen Zufrieden-
heit und spürbare Fördereffekte ausge-
hen. 

Nicht weniger bedeutsam ist das auf die 
im Genossenschaftsunternehmen haupt-
amtlich beschäftigten Führungskräfte und 
Mitarbeiter sowie auf ehrenamtlich in der 
Genossenschaft tätige Mitglieder bezogene 
Personalvertrauen.

Für diese Kategorie von Vertrauen maßge-
bend sind vor allem die Persönlichkeits-
merkmale und das Verhalten wie fachliche 
und soziale Kompetenz, Zuverlässigkeit, 
Kooperationsbereitschaft, Einfühlungs-
vermögen und Diskretion sowie sympa-
thische Ausstrahlung und Freundlichkeit. 
Das sind Aktivposten, die menschliche 
Nähe und Vertrauen schaffen.

Personalvertrauen sollte als ein „genos-
senschaftlicher Grundwert“ gelten und in 
der Beziehung zwischen Mitglied und Ge-
nossenschaft selbstverständlich sein. Die 
menschliche Qualität der Beziehungen 
trägt zu langfristiger und nicht selten ge-
nerationenübergreifender Bindung an die 
Genossenschaft bei.

VM: Welche Wirkungen 
von Mitgliedervertrauen 
lassen sich für die Woh-
nungsgenossenschaften 
erzielen?

Ringle: Das Zusam-
menwirken der beiden 
oben genannten, als 
besonders bedeutsam 
einzuschätzenden Ver-
trauensebenen ermög-
licht es einer jeden Woh-
nungsgenossenschaft, 
eine Vertrauenskultur 
aufzubauen und zu er-
halten, die nachhaltig 
die Einstellung zur In-

teressen- und Vorteilsgemeinschaft „Woh-
nungsgenossenschaft“ und die Mitwir-
kungsneigung mitbestimmt.

Eine erste Wirkung dürfte erhöhte Wert-
schätzung des als fördereffizient wahr-
genommenen Leistungsangebots der 
Wohnungsgenossenschaft sein. Je mehr 
ihr die Mitglieder vertrauen, umso eher 
werden sie sich an die Genossenschafts- 
idee heranführen und in die demokra-
tische Selbstverwaltung einbinden lassen.

Und nicht zuletzt stabilisiert Mitgliederver-
trauen die individuellen Mitgliedschaften, 
schützt also die Wohnungsgenossenschaft 
vor Abwanderung und Mitgliederaustritten. 
 
VM: Welche Strategien empfehlen Sie 
Wohnungsgenossenschaften zur Vertrau-
ensbildung?

Ringle: Ein erstes vertrauenbildendes Steu-
erungsinstrument ist eine in sich schlüs-
sige Gesamtstrategie der Wohnungsge-

Prof. Dr. Günther Ringle
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nossenschaft. Gefragt ist ein Konzept zur 
Entwicklung von Potenzialen zur nach-
haltigen Bestands- und Erfolgssicherung. 
Dazu gehört zwingend ein Mitgliedermar-
keting, das Vertrauen in die Leistungsfä-
higkeit der Genossenschaft herstellt.

Ferner empfiehlt sich die Festlegung eines 
Vertrauen fördernden Verhaltens- und 
Aktionsrahmens, der über die Satzungs-
inhalte hinausgehend aus dem Leitbild, 
Kooperationsrichtlinien und weiteren 
Governance-Kodizes bestehen kann. Ein 
drittes Maßnahmenfeld könnten Struk-
turen und Prozesse sein, die eine stärkere 

Einbeziehung partizipationswilliger Mit-
glieder fördern und die gelebte Mitglieder-
demokratie stärken. 

VM: Welche potenziellen positiven Wir-
kungen können durch den Faktor „Ver-
trauen“ für Wohnungsgenossenschaften 
erzielt werden?

Ringle: Aus einer starken Vertrauenskul-
tur erwachsen vielfältige Vorteile. Zu den-
ken ist vor allem an höhere Stabilität und 
größere Effizienz der Zusammenarbeit, 
bessere Konfliktbewältigung, an stärkere 
gesellschaftliche Integration der Menschen 

in ihrem Wohnumfeld und Mitgliederbin-
dung an die Genossenschaft.

Fazit: Es geht nicht ohne Vertrauen, weder 
im privaten Bereich noch im Wirtschafts-
leben. Bei Wohnungsgenossenschaften ist 
Vertrauen als bewegende und gestaltende 
Kraft überaus wichtig – für ihre innere 
Verfassung, das Image und die Zukunfts-
sicherung.

VM: Herr Professor Ringle, vielen Dank 
für das Gespräch.�

Studiengang beginnt in Kürze

Die Südwestdeutschen Fachakademie 
der Immobilienwirtschaft (SFA) bietet 
mit dem IHK-zertifizierten Studiengang 
„Qualifizierte/r Immobilienbewerter/in 
(IHK)“ Fachleuten in der Immobilienwirt-
schaft neue berufliche Perspektiven. 

Professionelle Immobilienbewertung er-
möglicht vielen Unternehmen eine früh-
zeitige Risikoerkennung und -steuerung. 
Auch Kreditinstitute sowie private und 
institutionelle Investoren greifen zuneh-

Qualifizierte/r Immobilienbewerter/in (IHK)
mend auf ein professionelles Gutachten 
externer Dienstleister als Grundlage für 
ihre Kreditvergabe bzw. ihre Investition 
zurück, wobei höchster Wert auf Unab-
hängigkeit gelegt wird.

Das Studium ist praxisorientiert und ver-
mittelt eine fundierte Einführung in die 
Erstellung und Bearbeitung von Gutachten. 
Er richtet sich an Fachleute, die bereits über 
eine Ausbildung sowie umfassende Erfah-
rung in der Immobilienwirtschaft verfügen 

und mit diesem fachlichen Hintergrund 
eine Sachverständigentätigkeit anstreben.

Der Studiengang beginnt am 25. April 2009. 
Er umfasst zwei Semester mit 300 Unter-
richtsstunden und findet berufsbegleitend 
jeweils samstags in Frankfurt statt.

Nähere Information bei der SFA 
Tel.: 0611 379756
E-Mail: info@sfa-immo.de

Bildung und Beruf

Neue Ausbilder-Eignungsverordnung tritt in Kraft

1. August 2009

Am 1. August 2009 tritt die neue 
Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) 
in Kraft. Mit Beginn des Schuljahres 
2009/2010 müssen Unternehmen, die 
bisher nicht ausgebildet haben, wieder 
Ausbilderinnen bzw. Ausbilder nachwei-
sen, die die Befähigung zur Ausbildung 
gemäß AEVO haben. Eine Fortführung 
der Ausbildertätigkeit auch ohne den 
Nachweis der AEVO ist dann möglich, 
wenn vor dem 1. August 2009 bereits 
erfolgreich ausgebildet wurde. 

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung begründet diese Ent-
scheidung damit, dass angesichts der 
gestiegenen inhaltlichen Anforderungen 
und den gewachsenen pädagogischen 
Herausforderungen ein Mindestmaß 
an berufs- und arbeitspädagogischer 
Qualifikation unverzichtbar ist. In einer 
Untersuchung haben viele Praktiker und 
Experten auf die Bedeutung der berufs- 
und arbeitspädagogischen Qualifikation 
für die Qualität der Berufsausbildung 
hingewiesen. Diese ist auch ein wich-

tiger Beitrag zur Sicherung eines qualifi-
zierten Fachkräftenachwuchses.

Daher gilt mit Beginn des Ausbildungsjahres 
2009/10 ab dem 1. August 2009 wieder eine 
AEVO. Befreiungsvorschriften stellen sicher, 
dass diejenigen, die in den vergangenen Jah-
ren erfolgreich und ohne Beanstandungen 
ausgebildet haben, auch weiterhin kein 
AEVO-Prüfungszeugnis vorlegen müssen. 
Diese Unternehmen sollten sich mit ihrer 
örtlichen IHK in Verbindung setzen und die 
Befreiung genehmigen lassen.
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Mai 2009

04.05.2009 Hannover Kleinaufträge sind beherrschbare Kosten?  
Optimierung von Leistungseinkauf und Arbeitsprozessen

Dr. Norbert Raschper

04.05.2009 Bochum Balkone und Terrassen –  
Schäden erkennen und kostengünstig sanieren

Thomas Haasch

04./05.05.2009 Bochum Intensivseminar Rechnungswesen  
(Fortsetzung: 15./16.06.2009)

Heinz Buschkühler

05.05.2009 Wiesbaden Der Hausmeister im Brennpunkt Gerhard van Zütphen
06.05.2009 Bochum Beschlusskompetenz für Verwalter nach dem neuen WEG Detlef Wendt
06.05.2009 Schwerin Die Wohnungspräsentation als wichtigster Schritt  

zum Mietvertrag
Frank Schmidt

06.05.2009 Hannover Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte – tolle Fotos  
für Mieterzeitungen, Exposees und andere Veröffentlichungen

Bernd Kusber

06.05.2009 Mainz Professionelle Wertermittlung (Grundlagen)  
und Brush-up Immobilienbewertung

Dirk Strelow

06./07.05.2009 Hamburg Sachkunde elektronisch unterwiesener Personen –  
Seminar für Hauswarte

Handwerkskammer 
Hamburg

07.05.2009 Düsseldorf Verkehrssicherungspflicht –  
Bestandsdokumentation zur Risikominderung

Dr. Norbert Raschper

07.05.2009 Rostock Buchhalterische Aspekte des Mahnwesens  
im Rahmen der „offenen Posten Buchhaltung“ 

Kerstin Bonk

07.05.2009 Hannover Online-Marketing in der Immobilienwirtschaft Andre Richter
08.05.2009 Springe Bauschäden:  

Vermeiden – Erkennen – Analysieren – Regulieren
Egbert Gelfert

11.05.2009 Bochum Unsere Herausforderung: Kundenorientierung heute Dr. Marion Rehahn
11./12.05.2009 Rostock Crashkurs Marketing: Strategisches Marketing  

und Direktmarketing in der Wohnungswirtschaft
Prof. Dr. Matthias Neu

12.05.2009 
28.05.2009

Hannover 
Rostock

Wohntrends 2020 – Umsetzung in der Praxis Bettina Harms

12.– 14.05.2009 Wiesbaden Einführung in die Wohnungswirtschaft Manfred A. Bucksch  
Ursula Plöger 
Prof. Dr. Klaus W. Slapnicar

13.05.2009 Hannover Grundlagen des Mietrechts  
für technische Mitarbeiter und Hausmeister

Erhard Abitz

13.05.2009 Bochum Wohnungsabnahme und -übergabe Detlef Wendt
13.05.2009 Bochum Schwierige Gesprächssituationen souverän meistern Robert Montau
13.05.2009 Hamburg Kleine Mieterfeste erfolgreich gestalten und durchführen Pro Quartier
14.05.2009 Lübeck Energetische Investitionsplanung – Nutzen von  

geringinvestiven Maßnahmen bis Großinvestitionen
Dr. Norbert Raschper

14.05.2009 Hannover „My home is my castle“ –  
wahre und gefühlte Sicherheit in Wohnquartieren

Ernst Wauer
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Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck,  
Neumünster, Rostock  
und Waren: 
Andreas Daferner  
Telefon 040 52011-218

14./15.05.2009 Bochum Zur Psychologie und Rhetorik der Verhandlungsführung  
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Prof. Dr. Kurt Gaik

18.05.2009 Bochum Training für Auszubildende im EBZ – Projektmanagement Robert Montau
18.05.2009 
26.05.2009

Hannover 
Bochum

Grundlagen der Wohnungseigentums-Verwaltung Horst Griesmayr

19.05.2009 Hannover Die Tricks der Mieter –  
und was Vermieter dagegen tun können

Detlef Wendt

19.05.2009 Mainz Moderne Strukturen in der Wohnungswirtschaft –  
Auflösung der klassischen Abteilungsstruktur

Sabine Hutzel

25.05.2009 Rostock Vom Kollegen zum Vorgesetzten – Seminarreihe für  
Führungsnachwuchskräfte in der Wohnungswirtschaft,  
Baustein 3: Wirkungsvolle Präsentation und Moderation

Janis Bailitis

25.05.2009 Hannover „Darf’s ein bisschen Wohnung mehr sein?“  
Werbewirksames Texten in der Wohnungswirtschaft

Dr. Steffen Walter

26.05.2009 Schwerin Sicherheit planen – Kriminalität fernhalten Ernst Wauer
26.05.2009 Mainz Verkaufstraining für die Immobilienbranche Barbara Lindermann
26.05.2009 Hannover Schwierige Gesprächssituationen souverän meistern –  

verhaltensorientiertes Training für Kundenbetreuer  
in der Wohnungswirtschaft

Robert Montau

26.05.2009 Bochum Die Grundlagen der Immobilienfinanzierung Ines Manzel
26.05.2009 Bochum Einführung eines aktiven Bestandsmanagements –  

Kundenbindung erhöhen, Produktqualität verbessern
Prof. Dr. Matthias Neu

27.05.2009 Hannover Aktuelles Steuerrecht Jörg Camann 
Ingeborg Esser 
Jürgen Gnewuch 
Anke Kirchhof

27.05.2009 Schwerin Workshop WEG-Verwaltung Uta Christmann
27./28.05.2009 Frankfurt Modernisierungsmanagement von A – Z Michael Back 

Xaver Braun 
Ralf Preussner 
Nele Rave 
Dr. Harald Schlee 
Michael Werdich

28.05.2009 Hannover Gekonnte und kundenorientierte Kommunikation  
bei Modernisierungsvorhaben

Prof. Dr. Matthias Neu

28.05.2009 Hamburg Seminar für Hauswarte: Holztechnik Handwerkskammer  
Hamburg
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Technik im Bereich der erneuerbaren Energien

Einen großen Anteil unter den erneuerbaren 
Energien nimmt schon heute die Bioenergie 
ein. Auch zukünftig wird Biomasse, insbe-
sondere Holz, eine wichtige Bedeutung für 
die Bereitstellung von Wärme, Strom und 
Kraftstoffen haben.

Für die energetische Nutzung von Biomas-
se bestehen noch große, unerschlossene 
Potenziale. Bioenergie, die dezentral und 
nachhaltig aus nachwachsenden Rohstoffen 
der Land- und Forstwirtschaft erzeugt wer-
den kann, hat als gespeicherte Sonnenener-
gie gegenüber den anderen erneuerbaren 
Energieträgern den Vorteil, dass sie bei 
Bedarf abrufbar ist. 

Diese Eigenschaft macht man sich sowohl 
in großen Kohle- und Heizkraftwerken als 
auch – dank der Pelletiertechnik – in Holz-
pellet-Zentralheizungen zunutze. Holz- 
pellets und Holzpellet-Heizungen haben 
sich seit dem Jahr 2000 in Deutschland  
rasant entwickelt. In diesem Zeitraum wur-
de allein in Deutschland eine Produktions-
kapazität von bald 500.000 Jahrestonnen 
Holzpellets aufgebaut und ca. 50.000 Pellet- 
heizungen installiert. 

Technik

Holzpellets können in der Zentralheizungs-
anlage (fünf bis 30 kW regelbar) eingesetzt 
werden. Als genormter Brennstoff (DIN 
51731) müssen sie naturbelassen und frei 
von Zusätzen oder Verunreinigungen und 

Holzpellet-Heizungen

ohne Bindemittel gefertigt werden und haben 
nur zehn Prozent Restfeuchte. Im Vergleich 
dazu werden Festbrennstoffkessel mit Holz-
stücken mit 20 Prozent Restfeuchte betrieben 
mit der Folge deutlich höherer Schadstoffe-
missionen. Der Heizwert von Holzpellets 
liegt bei fünf kWh/kg und damit etwa halb so 
hoch wie bei Heizöl. Beim Verbrennen bleibt 
weniger als ein Prozent Asche zurück. 

Zwar liegen die Nutzungsgrade der Holz-
pelletkessel einige Prozent unter denen 

von Öl- oder Gasheizkesseln, jedoch ist ein 
direkter Vergleich mit Wirkungsgraden 
endlicher Energiereserven nicht angemes-
sen. Der feuerungstechnische Wirkungs-
grad der Holzpelletfeuerungen liegt bei 
ca. 87 Prozent. Das Abbrandverhalten des 
Holzes ist bei den automatisch geregelten 
Geräten optimiert. 

Heizkessel können in einem relativ großen 
Leistungsbereich betrieben werden und 
ermöglichen damit ein flexibles Anpas-
sen an wechselnde Lastansprüche. Sie er-
lauben eine Absenkung der Leistung bis 
auf etwa 25 bis 30 Prozent der Nennlast. 
Dennoch empfiehlt sich ein Pufferspeicher 
auch für den Heizkreislauf, um die Zahl 
der täglichen Brennerstarts zu reduzieren 
und den Heizkessel über längere Zeit im 
Volllastbetrieb zu fahren. Auf diese Weise 
können der Wirkungsgrad verbessert und 
die Emissionen verringert werden.

Der Brennvorgang bei Pelletheizkesseln 
wird meist aus einem separaten Lagerraum 
vollautomatisch per Förderschnecke oder 
Saugsystem beschickt. Diese Pelletheizkes-
sel bieten einen Bedienungskomfort, der 
weitgehend dem von modernen Öl- und 
Gasheizungen entspricht. Der Aschege-
halt im Brennstoff ist mit 1,5 Prozent zwar Prinzip einer Pelletheizung

CO2-Kreislauf
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relativ gering. Jedoch ist bei den weniger 
automatisierten Modellen eine regelmäßige 
Entleerung des Aschebehälters und Reini-
gung der Flugasche am Wärmetauscher 
erforderlich.

Als Lagerraum für Pellets dient meist ein 
umgebauter Kellerraum. Es werden auch 
Silos oder unterirdische Lagertanks außer-
halb des Hauses angeboten. Der Lagerraum 
muss vom Heizraum abgetrennt sein und 
bestimmten Anforderungen wie Feuchte-
schutz, Brandschutz, Statik und Zugäng-
lichkeit für die Befüllung entsprechen. Eine 
feuchteunempfindliche Schornsteinkon-
struktion, bemessen nach DIN 4705, sollte 
vorhanden sein.

Ökologische Vor- und Nachteile

Die Holzverbrennungstechnik wurde be-
sonders bei Pelletkesseln wesentlich ver-
bessert, sodass Stiftung Warentest befriedi-
gende bis gute Werte für die resultierenden 
Kohlenmonoxid-Emissionen bescheinigt, 
bei den Staubemissionen meist sehr gute.

Der Vergleich verschiedener Heizsysteme 
und Brennstoffe verdeutlicht, dass Holz-
heizungen einige bedeutende ökologische 
Vorteile gegenüber Heizungen mit fossilen 
Brennstoffen aufweisen. Besonders deutlich 
zeigen sich diese Vorzüge beim Vergleich 
des kumulierten Energieaufwands (KEA) 
an nicht-erneuerbaren Energieträgern und 
der klimarelevanten CO2-Emissionen.

Die energetische Nutzung von Holzpel-
lets ist nicht vollständig klimaneutral, da 
für ihre Herstellung und den Transport 
Energie aufgewendet werden muss. Bei 
Pellets aus trockenen Holzspänen oder 
Holzstaub liegt der Energieaufwand für 

die Pelletherstellung bei etwa drei Prozent 
ihres Energiegehalts. 

Holzheizungen weisen allerdings in Be-
zug auf die Schadstoffemissionen deut-
liche Nachteile gegenüber mit Heizöl oder 
Erdgas betriebenen Heizkesseln auf, die 
besonders bei handbeschickten Stückholz-
feuerungen ausgeprägt sind. Holzpellet-
feuerungen weisen jedoch von allen be-
trachteten Holzheizungen insgesamt die 
bei weitem niedrigsten Emissionen auf. 

Bei den Schadstoffen Kohlenmonoxid und 
organische Kohlenstoffverbindungen errei-
chen die Holzpellet-Heizungen bereits na-
hezu das Emissionsniveau des Bestandes 
an Gas- und Ölheizungen, während die 
Hackschnitzel- und Scheitholzheizungen 
noch weit über diesem liegen. Größere 
automatisierte Heizanlagen zur Verbren-
nung von Holzhackschnitzeln zeigen in 
der Regel ebenfalls akzeptable Emissions-
werte, während kleine Holzhackschnitzel-
feuerungen nicht zu empfehlen sind.

Wirtschaftlichkeit

Nach Berechnungen von C.A.R.M.E.N. e.V. 
lag der Preis pro Kilowattstunde (kWh) im 

Jahr 2002 und 2003 für Holzpellets ver-
gleichbar mit dem Heizölpreis unterhalb 
von 4 Cent, der Gaspreis bei ca. 4,5 Cent. 
Seit Anfang 2004 stiegen bis Ende 2005 die 
Preise für Erdgas und Heizöl auf 5,5 bzw. 
über 6 Cent pro kWh an, während der Holz-
pelletpreis weiterhin unter 4 Cent blieb. Er 
stieg jedoch bis Anfang 2007 beinahe auf 
das Niveau des Ölpreises, fiel jedoch bis 
Juli 2007 erneut unter 4 Cent, also deutlich 
unter Gas und Öl, die sich im Bereich von 
6 Cent pro kWh bewegten.

Die Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e. V. weist darauf hin, dass Holz 
ein nachhaltig verfügbarer Brennstoff ist. 
Derzeit würden in Deutschland nur et-
wa 60 Prozent des jährlichen Zuwachses 
an Holz genutzt. Demnach bestehen also 
noch erhebliche Mobilisierungsreserven. 
Diese Tatsache ermöglicht es, einen be-
deutenden Beitrag zur Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und Minderung 
der Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas 
zu leisten.

Die Investitionskosten für einen Holzpel-
letkessel liegen deutlich über denen eines 
Ölkessels. Dem gegenüber stehen gerin-
gere jährliche Betriebskosten sowie För-
dermöglichkeiten, sodass Wirtschaftlich-
keit im Einzelfall darstellbar scheint.�

Ringmatritze zur Herstellung von Holzpellets
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Für Sie gelesen

Klaus-Peter Hillebrand

Der Wandel der wohnungswirtschaftlichen 
Märkte mit seinen demographischen Pro-
blemen und vielfältiger gewordenen Anbie-
terschaft stellt an die Wohnungsgenossen-
schaften im Zuge des härter gewordenen 
Wettbewerbs neue Anforderungen. Der 
Verfasser des Buchs beleuchtet ein lan-
ge Zeit „verschüttetes“ Element der Mit-
gliederförderung: die genossenschaftliche 
Rückvergütung. 

Die gedankliche Konzeption dieses allein für 
Genossenschaften zulässigen Förderungs-
systems wird rechtlich, betriebswirtschaftlich 
und insbesondere auch steuerrechtlich dar-
gestellt mit sämtlichen Auswirkungen für den 
genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb und 
seine Mitglieder. Auch auf die Aufgaben der 
Prüfungsverbände im Rahmen der gesetz-
lichen Prüfungspflicht nach §§ 53 ff. GenG 
wird in die Betrachtung mit einbezogen. 
Ergänzt werden diese analytischen Ausfüh-
rungen durch praktische Anregungen wie 
z. B. Satzungsvorschläge, Rechenbeispiele 

Rückvergütung bei  
Wohnungsgenossenschaften  

sowie einen Hand-
lungsleitfaden für 
die Vorstände und 
Aufsichtsräte und 
ihre Berater.

Damit gelingt es 
dem Verfasser, die 
rechtlichen und 
betriebswirtschaft-
lichen Vorausset-

zungen und Vorteile für den Einsatz dieses 
genossenschaftsspezifischen Instruments 
praxisnah zu vermitteln und damit den 
Genossenschaften ein wirkungsvolles Steu-
erungsmittel für die Mitgliedergewinnung 
und -bindung an die Hand zu geben. 

Klaus-Peter Hillebrand, Rückver- 
gütung bei Wohnungsgenossen-
schaften, 1. Auflage 2008, Hammonia- 
Verlag, Hamburg, ISBN-Nr. 978-3-
87292-292-2, 34,80 Euro.

Astrid Horváth, Das Ziel – mehr 
vermieten, 2. Auflage 2009, 160 
S., Hammonia-Verlag, Hamburg, 
ISBN-Nr. 978-3-87292-306-6, 
34,80 Euro.

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung /
GdW (Hrsg.)

Der Wettbewerb „Genos-
senschaftspreis Wohnen“ 
wurde erstmals im Jahr 
2008 vom Bundesmini-
sterium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung 
(BMVBS) und dem GdW 
Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen ausge-
lobt. 73 Genossenschaften 

haben – zum Teil mehrere – Wettbewerbs-
beiträge eingereicht. Insgesamt gab es 93 
Beiträge zu verschiedenen Themenfeldern.

Das BMVBS und der GdW haben im Rah-
men einer Sonderveröffentlichung eine 
Dokumentation der elf Preisträger erstellt. 
Die Broschüre vermittelt beeindruckende 
Einblicke in die Leistungsvielfalt, das Enga-
gement und die Kreativität von Wohnungs-
genossenschaften in Deutschland.

Genossenschaftspreis Wohnen 
Es wird dokumentiert, wie sich die Genos-
senschaften bereits heute auf die Zukunfts-
fragen einstellen. Dabei kommt ihr nach-
haltiges Geschäftsmodell, das Tradition und 
Innovation verbindet, in besonderer Weise 
zum Tragen.

Die elf Preisträger verteilen sich auf die 
Kategorien Komplexe unternehmerische 
Gesamtstrategie, Strategie nach Neugrün-
dung, Marktgerechte Weiterentwicklung, 
Service und Dienstleistungen sowie Genos-
senschaften als Partner der Kommunen.

Die Sonderveröffentlichung des 
BMVBS und des GdW kann kostenlos 
beim GdW (Tel.: 030 82403-120) unter 
dem Stichwort „Genossenschafts-
preis Wohnen 2008 – Preisträger“ 
bestellt werden.

Der Wohnungsmarkt ist in den letz-
ten Jahren sehr viel schwieriger ge-
worden. Vermietungsschwierigkeiten 
bis hin zu Wohnungsleerständen, ver-
änderte Kundenwünsche, immer dif-
ferenziertere Lebensstile etc. stellen 
ständig neue Herausforderungen an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen.

Vor diesem 
Hinter-
grund ist 
der richtige 
Umgang 
mit po-
tenziellen 
Interessen-
ten und 
Bewerbern 
für eine 

Wohnung besonders wichtig. Dies 
erfordert viel Einfühlungsvermögen, 
richtige Reaktionen und richtige Ar-
gumentationen.

Die Autorin, Unternehmensbera-
terin und Personaltrainerin, hat in 
diesem Buch ihre Erfahrungen aus 
der Praxis und aus Seminaren zu der 
gleichen Thematik dokumentiert. 
Der Leser wird in leicht verständ-
licher Form über alle Hürden, vor 
allen Dingen über die richtigen 
Handlungsweisen, aufgeklärt. Aber 
auch unterschiedliche Verhaltens-
weisen der Interessenten und Bewer-
ber werden ausführlich aufgezeigt. 
Der Umgang mit ihnen – auch mit 
schwierigen Gesprächspartnern – ist 
erlernbar. Erfolgreiche Wege werden 
in diesem Ratgeber praxisnah aufge-
zeigt. 

Das Ziel –  
mehr vermieten

Astrid Horváth
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Klaus-Dieter Clausnitzer

Die EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffi- 
zienz von Gebäuden wird in Deutschland  
u. a. durch eine Novellierung der Energieein-
sparverordnung (EnEV) in deutsches Recht 

umgesetzt. Hier wird 
künftig die Anforde-
rung gestellt, dass 
bei der Errichtung 
von Gebäuden über 
1.000 m2 Gesamt-
nutzfläche zu prüfen 
ist, ob regenerative 
Energien eingesetzt 
werden können.

Das Buch gibt einen Überblick über die 
Eignung von Wohngebäuden mit einer Ge-
samtnutzfläche von 1.000 m2 für die Wär-
mebereitstellung aus Biomasse.

Biomasseheizungen für Wohngebäude 
Im Mittelpunkt steht die Wirtschaftlichkeit 
der Wärmeversorgung aus Holzpellets- und 
Holzhackschnitzelanlagen gegenüber der 
herkömmlichen Versorgung mit Erdgas und 
Heizöl. Mit betrachtet werden technische 
und ökologische Aspekte dieser Brennstoffe. 
Am Rande wird auch auf Strohfeuerungsan-
lagen eingegangen.

Klaus-Dieter Clausnitzer,  
Biomasseheizungen für Wohngebäude 
mit mehr als 1.000 qm Gesamtnutz-
fläche, in: Bauforschung für die  
Praxis, Band 85, 161 S.,  
Fraunhofer IRB Verlag,  
ISBN 978-3-8167-7614-7, 40 Euro.

Konstantin Kortmann

Die lange Nutzungsdauer ist ein typisches 
Merkmal von Immobilien. Sie erlaubt die 
Akkumulation der großen Ströme an Kapital 
und Material im jeweiligen Ge-
bäudebestand. Darüber hinaus 
prägen Gebäude das Leben der 
Menschen über einen langen 
Zeitraum. Damit ist die Nut-
zungsdauer eine zentrale Größe 
in der Analyse und Bewertung 
von Gebäuden und Gebäudebe-
ständen.

Thema der Dissertation „Ab-
riss und Neubau oder Kernsa-
nierung?“, Band 5 der Reihe „Schriften des 
Forschungscenters betriebliche Immobi-
lienwirtschaft“, ist die Entscheidung über 
die Nutzungsdauer von Immobilien, die 
entweder durch Abriss und Neubau oder 
durch Kernsanierung beendet wird.

Anhand eines Beispielbestands an Wohn-
gebäuden im Ruhrgebiet untersucht der 
Autor mit Hilfe statistischer Methoden, 
welche wirtschaftlichen und technischen 
Nutzungsdauern in der Praxis beobachtet 
werden. Das Ergebnis der Untersuchung 
zeigt: Die Nutzungsdauer der Gebäude im 
Ruhrgebiet ist sehr lang. Der Vergleich mit 

anderen Untersuchungen und Normen 
lässt eine hohe Gültigkeit der Ergebnisse 
für Deutschland vermuten.

Daraufhin analysiert Kortmann, 
welchen Einfluss die Nutzungs-
dauer der Gebäude auf das An-
reizsystem der Immobilienei-
gentümer hat. Dieser Einfluss 
wird für die beiden gebäudebe-
zogenen Zahlungsströme Miete 
und Instandhaltung bestimmt. 
Im Ergebnis, so der Autor, ha-
ben die Eigentümer den Anreiz, 
Wohngebäude so lange auf dem 

Markt zu lassen, wie diese vermietbar sind. 
Die Vorteile von Neubauten überwiegen in 
der Regel nicht den Nachteil höherer An-
fangsausgaben gegenüber der Sanierung 
eines bestehenden Gebäudes.

Abriss und Neubau oder Kernsanierung? 

Konstantin Kortmann, Abriss und 
Neubau oder Kernsanierung? Eine 
empirische Untersuchung der Nut-
zungsdauer von Wohngebäuden des 
20. Jahrhunderts im Ruhrgebiet,  
Immobilien Manager Verlag IMV, 
Köln/Berlin, 2008, 243 S.,  
ISBN 978-3-89984-190-9, 57 Euro.

Ein Unternehmen der WGZ Bank-Gruppe

Ihr Vorteil ist unsere kompetenz. 
als starker Partner der 
Wohnungswirtschaft bieten wir 
Ihnen gute konditionen, 
flexible Produkte und individuelle 
Betreuung auf augenhöhe.

Unsere Stärke 
ist unsere Nähe.

Im FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken

Sprechen Sie uns an:

Frank Thurau
Bremen, Niedersachsen, Westfalen
Tel. 0251 4905-255
Mobil 0171 6156406
frank.thurau@wlbank.de

Berndt Henke
Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland
Tel. 0211 778-1544 
Mobil 0171 6131720 
berndt.henke@wlbank.de

www.wlbank.de
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Panorama

Quelle: Statistisches Bundesamt

Aktueller Zahlenspiegel	 3/2009

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung
     (Inländerkonzept)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.248 82.095 -0,2 %

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
Veränderung gegen Vorjahr
auf Basis der Preise von 2000

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Mrd. EUR; in jeweiligen Preisen preisbereinigt

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: �Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten) 

dar.: Wohnbauten

622,8
59,08
33,66

626,3     
61,4     
34,3     

-1,6%     
+0,7%     
-0,8%     

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 106,3     105,3 -0,9%     

Mietpreisindex
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt
Wohnungsmiete (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 
      Altbauwohnungen
      Neubauwohnungen

103,0     
103,0     
103,5     
102,9     

104,2
104,1
104,9
104,0

+1,2 %
+1,1 %
+1,4 %
+1,1 %

Index der Mietnebenkosten
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Wasserversorgung
Müllabfuhr
Abwasser
Andere Nebenkosten

103,2
103,1
103,2
104,5

104,7
103,6
103,8
106,6

+1,5 %
+0,5 %
+0,6 %
+2,0 %

Index der Energiekosten
(2005 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Strom
Gas
Flüssige Brennstoffe
Feste Brennstoffe
Zentralheizung/Fernwärme

117,5
123,2
127,9
107,4
120,3

123,7
147,8
104,2
111,2
139,5

+5,3 %
+20,0 %

-18,5 %
+3,5 %

+16,0 %

Baupreisindex (2005 = 100)
(ohne Umsatzsteuer)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 
      Rohbauarbeiten
      Ausbauarbeiten

106,7     
107,1     
106,5     

109,7     
110,3     
109,1     

+2,8%     
+3,0%     
+2,4%     

Baulandpreise
(in EUR je qm)

3. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 
      Geschäftsgebiet
      Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt
      Wohngebiet
      Industriegebiet
      Dorfgebiet

131,60    
333,87    
111,60    
137,47    
36,68    
49,24    

137,64    
243,14    
233,14    
148,45    
33,79    
43,12    

+4,6%     
-27,2%     

+108,9%     
+8,0%     
-7,9%     

-12,4%     

Index des Auftragseingangs im Baugewerbe
(Wertindex 2000 = 100)

Januar Veränderung
gegen Vorjahr2008 2009

Hoch- und Tiefbau 
      Wohnungsbau

78,0
45,8

67,1
50,1

-14,0 %
+9,4 %

Wohnungsbaugenehmigungen* Januar bis November Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.: �Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon: �Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

166.617
72.407
14.850
55.297

30.402
24.895

160.317
67.639
13.994
53.710

28.968
24.742

-3,8 %
-6,6 %
-5,8 %
-2,9 %
-4,7 %
-0,6 %

* �Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet. 
Wir veröffentlichen die Daten jeweils im Aktuellen Zahlenspiegel Mai.

©GdW

Aus dem 
Statistischen Bundesamt

Rückläufiger Energieverbrauch  
bei privaten Haushalten 

Der Energieverbrauch der privaten Haus-
halte ist seit dem Jahr 2000 in Deutsch-
land deutlich zurückgegangen. 

Der Verbrauch an Haushaltsenergie sank 
zwischen den Jahren 2000 und 2007 um 
insgesamt 10,9 %. Dabei ist insbesondere 
der Verbrauch von Mineralölen (-32,7 %), 
Kohle (-28,1 %) und Erdgas (-8,4 %) stark 
reduziert worden, während der Verbrauch 
von Strom und sonstigen Energieträgern wie 
Brennholz und Holzpellets angestiegen ist.

Der Energieverbrauch für die Erzeugung 
der Raumwärme lag 2007 mit 16 % deut-
lich unter dem Niveau von 2000. Dieser 
Rückgang ergab sich trotz der um 3 % ge-
stiegenen Zahl der Haushalte und eines 
Anstiegs der Wohnfläche um 6,8 %.

Gründe für den geringen Energiever-
brauch waren die gestiegenen Preise, die 
zu einem sparsameren Umgang mit Ener-
gie führten sowie der Einbau von verbes-
serter Wärmedämmung und moderner 
Heiztechnik in den Wohngebäuden. 

Aufträge im Bauhauptgewerbe  
im Jahr 2008 zurückgegangen

2008 gingen in Betrieben des Bauhauptge-
werbes (mit 20 und mehr Beschäftigten) 
die preisbereinigten Auftragseingänge um 
4,4 % zurück.

Dabei nahm die Baunachfrage im Hoch-
bau um 1,9 % und im Tiefbau um 6,9 % 
im Vergleich zum Vorjahr ab. In den Be-
trieben des Hoch- und Tiefbaus waren im 
Jahresdurchschnitt 2008 rund 705.000 
Personen tätig; das waren etwa 8.000 
weniger als 2007 (- 1,2 %). Der Gesamt-
umsatz in jeweiligen Preisen belief sich 
im Jahr 2008 auf rund 86,8 Milliarden 
Euro (+6 % gegenüber 2007).

Im Dezember 2008 sind die Auftragsein-
gänge preisbereinigt um 11,8 % gegenüber 
dem entsprechenden Vorjahresmonat ge-
sunken. Dabei nahm die Baunachfrage 
im Hochbau um 9 % und im Tiefbau um 
14,9 % ab. Die Zahl der Beschäftigten lag 
mit 697.000 um 1,6 % unter dem Niveau 
des Dezembers 2007. �
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Impressum

Seit dem Gründungsjahr 1908 ist die Bauverein Wesel AG bis zum heutigen Tage mit der Historie der Stadt  
Wesel eng verbunden. Nach dem II. Weltkrieg waren wir als kommunales Wohnungsunternehmen maßgeblich  
am Wiederaufbau der Stadt Wesel im Mietwohnungs- und Eigenheimsektor beteiligt und verwalten heute  
ca. 2800 WE. 

Zur Verstärkung unserer Buchhaltung suchen wir eine / einen

Neben einem sicheren und freundlichen Auftreten erwarten wir möglichst 1 Jahr Berufserfahrung in dem  
Bereich Mahn- und Klagewesen sowie Erfahrungen in den Aufgaben der Finanzbuchhaltung. Kenntnisse der 
üblichen Standardsoftware im Bürobereich sowie vorzugsweise Kenntnisse mit dem Wohndata-Programm  
wären erwünscht.

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lichtbild mit 
Angabe des frühstmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an

Bauverein Wesel Aktiengesellschaft

Windstege 5, 46483 Wesel 
oder per Email an: kontakt@bauverein-wesel.de

Immobilienkauffrau / Immobilienkaufmann
für den Bereich Mahn- und Klagewesen in Vollzeit.



Wohnungswirtschaftliche Treuhand Rheinland-Westfalen GmbH Düsseldorf • Hamburg • Dresden
Kanzlerstraße 2 • 40472 Düsseldorf • Tel. 02 11 /95 99-0 • Fax 02 11 /95 99-168 • info@wrw.org · www.wrw.org

Als Unternehmensberatung für die Wohnungswirtschaft
mobilisieren wir Ihre Werte. Und das bereits seit über 
70 Jahren. Auf Basis dieser Erfahrung beraten wir unsere
Kunden in sämtlichen immobilienwirtschaftlichen Frage -
stellungen – und finden geeignete Lösungen: durchdacht,
umsetzbar und so individuell wie Sie.

Erfahren Sie mehr unter: www.wrw.org

Wir mobilisieren Werte.
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